Antrag

auf Ubernahme von Schiilerfahrtkosten durch den Landkreis Mainz-Bingen bei der
Beforderung im offentlichen Linienverkehr flr Schiler der

Eingangstempel Kreisverwaltung:

Schulkindergéarten

|- Antrag bitte in Druckbuchstaben ausfiillen! 4

1. Angaben iiber die Schiilerin /den Schiler , fiir den die Fahrtkosteniibernahme beantragt wird:

11 Familienname: Feld 4 I:”:”:‘

12 Vorname:
13 Geburtstag: O ménnlich O weiblich
14 Eltern oder sonstige Personensorgeberechtigte:

Tel.-Nr. tagsuber:

Familien- und Vorname (Mutter)

Tel.-Nr.:
Familien- und Vorname (Vater)
e-mail:
StralRe, Hausnummer
PLZ, Wohnort
15 Wohnt die Schillerin / der Schuler wéhrend der Aushildung bei seinen Eltern oder einem Elternteil?
Ja Nein falsnein, wo?
16 Ist im Laufe des Schuljahres ein Wohnsitzwechsel beabsichtigt?
Ja Nein falsja, ab wann? Schulstempel:

Piz, Wohnort, Stral3e
2. Angaben Uiber den Schulbesuch:

21 Name der Schule und Schulort
22 Klassenstufe D im Schuljahr 20 /20
23 Name und Schulort der zuvor besuchten Schule:
24 Ab welchem Datum wird die unter 2.1 genannte Schule erstmal's besucht?
3. Benutzte 6ffentliche Verkehrsmittel:
Bus/Bahn
Stadt. Verkehrsbetriebe |:|
sonstige Verkehrsmittel |:| Welches?

4, FEahrstrecke:

von bis
Wohnort Schulort

5. Erklérunag:

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollstandig sind. Ich verpflichte mich, bei einer Anderung der in diesem Antrag gemachten
Angaben einen neuen Antrag zu stellen und die nicht mehr bendtigten Fahrkarten an die Kreisverwaltung Mainz-Bingen zurtickzugeben, sowie
bei Nichtriickgabe dem Landkreis Mainz-Bingen den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

Mir ist bekannt, dass unrichtige Angaben strafrechtlich verfolgt werden konnen, zu Unrecht gezahlte Betrége zuriickgefordert werden sowie der
Widerruf der Fahrtkosteniibernahme vorbehalten bleibt, inshesondere bei Wegfall oder Anderung der Voraussetzungen, die der Bewilligung
zugrunde lagen, oder fir den Fall, dass die besondere Geféhrlichkeit des Schulweges entféllt oder nachtraglich neue Tatsachen eintreten, die
berechtigt hétten, die Fahrtkostenibernahme zu versagen. Dies gilt auch, wenn die besondere Geféhrlichkeit des Schulweges aufgrund des
hoheren Lebensalters der Schillerin / des Schillers nicht mehr gegeben ist.

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass die Angaben im Antrag nach § 67 Schulgesetz gespeichert werden, solange sie fir die
Fahrkosteniibernahme benétigt werden.

Ort, Datum Unterschrift des gesetzlichen Vertreters des Schillers
(Vor- und Familienname)

Nicht vom Antragsteller auszufiillen!

Geprdift: Unterschrift: Gililtig ab:

Erfasst: Unterschrift:




LANDKREIS MAINZ-BINGEN

Informationsblatt

zum Antrag auf Ubernahme von Schiilerfahrtkosten durch den Landkreis Mainz-Bingen bei
Beforderung im offentlichen Linienverkehr fir Schilerinnen und Schuler der

Schulkindergarten

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Landkreis Mainz-Bingen ist bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen fir die
Beforderung der Schilerinnen und Schiler zu den Schulen in seinem Gebiet zustandig. Er erfullt
diese Aufgabe vorrangig durch die Ubernahme der Schilerfahrtkosten im o6ffentlichen
Linienverkehr.

Soweit ein offentlicher Linienverkehr nicht besteht, stellt der Landkreis Mainz-Bingen in der
Regel besondere Schulbusse fir die Beforderung zur Verfugung.

Unter welchen Voraussetzungen Uubernimmt der Landkreis Mainz-Bingen die
Schulerfahrtkosten?

1. Die Schilerin bzw. der Schiler muf? in Rheinland-Pfalz wohnen und eine Schule im
Landkreis Mainz-Bingen besuchen.

2. Die Schilerin bzw. der Schiler muf3 zum zustandigen Schulkindergarten angemeldet sein.

3. Der kurzeste ubliche Schulweg zwischen Wohnung und Schule muf3 fiir Schilerinnen und
Schuler der Grundschulen langer als 2 km, oder besonders gefahrlich sein.

Als besonders gefahrlich gilt ein Schulweg in der Regel dann, wenn er Uber eine langere
Strecke Uberwiegend entlang einer verkehrsreichen Stral3e ohne Gehweg oder begehbare
Randstreifen oder ohne Beleuchtung fuhrt oder wenn Hauptverkehrsstral3e ohne Sicherung
durch Ampelanlagen, Ful3géngertiberwege oder sonstige verkehrssichernde Einrichtungen
Uberquert werden mussen.

4. Die Ubernahme der Schilerfahrtkosten setzt einen Antrag voraus, der bei der Schulleitung
erhaltlich ist.

In welcher H6he Gibernimmt der Landkreis Mainz-Bingen die Schulerfahrtkosten?

Der Landkreis Mainz-Bingen tbernimmt ab Antragstellung fiir Schulerinnen und Schuler der

Schulkindergarten die vollen Fahrtkosten zur zustdndigen Schule. Als Zeitpunkt der

Antragstellung gilt der Eingang des Antrages bei der Kreisverwaltung.

Wer ist antragsberechtigt?

Antragsberechtigt sind die Eltern oder sonstige Personensorgeberechtige.
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Wann und wie oft ist der Antrag zu stellen?

Der Antrag ist bei Anmeldung an der Schule auszufullen und wird von dort an die
Kreisverwaltung Mainz-Bingen weitergeleitet.

Ein neuer Antrag ist erforderlich, wenn sich die im Antrag gemachten Angaben - Umzug,
Schulwechsel, Wechsel des Verkehrsmittels, Wiederholung einer Schulklasse usw. - &ndern.

Wann werden die Fahrausweise ausgegeben?

Bei rechtzeitiger Antragstellung erhalten die Schilerinnen und Schiler die Fahrausweise
(Schiler-Abo-Jahreskarten) in der Regel am 1. Schultag nach den Sommerferien ausgehandigt.

Bei Verlust des kompletten Schiler-Abo-Kartenblockes wird gegen Zahlung einer
Bearbeitungsgebihr von 40.00 € einmalig eine Abo-Ersatz-Karte ausgegeben, die Uber die
jeweilige Schulleitung mit dem dort erhaltlichen Vordruck direkt beim Verkehrstrdger zu
beantragen ist.

Die Schiler-Abo-Karte ist unverziglich Uber die Schulleitung, die das Ruckgabedatum vermerkt,
der Kreisverwaltung zurlickzugeben, wenn sie wegen Umzug, Schulwechsel, Wechsel des
Verkehrsmittels usw. nicht mehr in Anspruch genommen wird.

FUr nicht unverzuglich zurickgegebene Fahrkarten entstehen dem Landkreis vermeidbare
Kosten, die durch die Antragsteller zu ersetzen sind.

Haben Sie weitere Fragen beztglich der Schulerbeférderung?

FUr Auskinfte stehen lhnen die Schulleitungen oder die Kreisverwaltung Mainz-Bingen,
Abteilung Schulen und Gebaudemanagement, Georg-Riickert-Str. 11, 55218 Ingelheim am
Rhein, Tel.: 06132/787-2231, -2230 oder -2220, gerne zur Verfigung.



	Schüler Name: 
	Schüler Vorname: 
	Schüler Geburtsdatum: 
	Schüler männlich: Off
	Schüler weiblich: Off
	Vor- und Zuname Mutter: 
	Vor- und Zuname Vater: 
	Anschrift: 
	Wohnort: 
	Telefon Tag: 
	Telefon: 
	Mail: 
	Schüler bei Eltern ja: Off
	Schüler bei Eltern nein: Off
	Wohnort Schüler während Ausbildung: 
	Wohnsitzwechsel ja: Off
	Datum Wohsitzwechsel: 
	Wohnsitzwechsel Anschrift: 
	Schulname und -ort 1: 
	Schulname und -ort 2: 
	Klassenstufe: 
	Schuljahr 1: 
	Schuljahr 2: 
	Wohnsitzwechsel nein: Off
	Schule zuvor: 
	Schulbesuch ab: 
	Schiene: Off
	Stadtbus: Off
	Sonstige Verkehrsmittel: Off
	Art Verkehrsmittel: 
	Fahrt von: 
	Fahrt bis: 


